
 

 

 

Tischtennis-Verband Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

      - Vorstand - 

 

 

Schwerin, 17.08.2017 

 

Auszüge aus dem 

Protokoll der Vorstandstagung des TTVMV 03/2017 vom 17.08.2017 

 

Landestrainer  

 

 
 Nach heutiger Besprechung einiger Unstimmigkeiten zwischen Ralf Schneider und den JA 

 erklärt Ralf Schneider die Fortsetzung seiner Arbeit als ehrenamtlicher Landestrainer.  

 Zur Aufgabenstellung für den LT beschließt der Vorstand für den Bereich Damen, Herren und 

 Nachwuchs:   

 F2  - Sieger der LEM sind grundsätzlich für die Norddeutschen Meisterschaften qualifiziert.  

 - LT zuständig für die Nominierungen entsprechend der vorhandenen Verfügungsplätze  

 - LT zuständig für die Nominierungen zu überregionalen Veranstaltungen  

 V: Dr. Weckbach/R. Schneider  

 T:  ab 24.08.2017 laufend 

 

F4a Beschluss des Vorstandes zur Nichtteilnahme von Vereinen des Kreises Mecklenburgische Seenplatte 

 an nicht autorisierten Kreisveranstaltungen, die vom TTVMV nicht anerkannt werden: 

 

 Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte besteht weiterhin kein Kreisfachverband Tischtennis. 

 Der TTVMV hat deshalb ab der Saison 17/18 beschlossen, dass er "Kreisveranstaltungen" auf 

 Initiative einzelner Vereine nicht mehr anerkennt.  

 Das bedeutet für den Bereich der Mecklenburgischen Seenplatte: 

 - Kreismeister und Platzierte der Damen, Herren, Senioren und des Nachwuchses qualifizieren sich 

 nicht für Veranstaltungen auf Landesebene (Bezirksmeisterschaften, Landesmeisterschaften) 

 - Aus den Kreisranglisten aller Altersklassen erfolgt keine Qualifikation für Bezirksranglisten 

 - Pokalsieger qualifizieren sich nicht für die nächste Runde 

 - Aus den Kreisligen gibt es keinen Aufstieg in die Bezirksklasse.  

 Für die Teilnahme an den Senioren-LEM gibt es noch keine Einschränkung, da hier die direkte 

 Meldung durch die Vereine möglich ist. 

 Es sei angemerkt, dass Absteiger aus der Bezirksklasse und den Bezirksranglisten damit auch keine 

 Möglichkeit des Wiederaufstiegs haben. 

 

 V: Dr. Weckbach (für Informationen der betroffenen Vereine) 

 T: 07.09.2017 

 

 


